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§ 11 00. BauO 1994 § 11

04. BauO 1994 - O6. Bauordnung 1994

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.11.2025

(1) Der Eigentimer von mindestens zwei Dritteln der zu einem Bauplatz nach dem Bebauungsplan gehdérenden
Grundflache kann die Enteignung der nach dem Bebauungsplan zum Bauplatz gehdérenden und der allenfalls zu
Verkehrsflachen abzutretenden Grundflachen, die nicht in seinem Eigentum stehen (Erganzungsflachen), gegen
Entschadigung zum Zweck eines Neu-, Zu- oder Umbaues beantragen, wenn die Erganzungsflachen insgesamt nicht
groRer als 500 m2 sind und der Enteignungswerber gleichzeitig die Bauplatzbewilligung und die Baubewilligung
beantragt.

(2) Sind die Erganzungsflachen oder ist eine von mehreren Erganzungsflachen wertvoller als der Rest des Bauplatzes,
hat der Eigentimer der Erganzungsflachen oder, wenn eine von mehreren Erganzungsflaichen wertvoller ist, der
Eigentimer dieser Ergdnzungsflache das Recht, die Enteignung seines Grundes dadurch abzuwehren, daRR er die
Enteignung des gesamten Restes des Bauplatzes gegen Entschadigung beantragt; auch in diesem Fall ist gleichzeitig die
Bauplatzbewilligung und die Baubewilligung zu beantragen. Bei gleichem Wert hat derjenige den Vorrang, der zuerst
den Enteignungsantrag gestellt hat. Fur die Bewertung des Grundes gilt § 14.

(3) Einem Enteignungsantrag darf nur stattgegeben werden, wenn die Bauplatzbewilligung und die Baubewilligung
rechtskraftig erteilt wurden. Die Bauplatzbewilligung und die Baubewilligung setzen in diesem Fall die Zustimmung des
Grundeigentimers nicht voraus; die Bauplatzbewilligung und die Baubewilligung werden unwirksam, wenn der
Enteignungsantrag zurtickgezogen oder rechtskraftig abgewiesen wird.

(4) 8 10 Abs. 5 gilt sinngemaR.

In Kraft seit 01.01.1995 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_bauo_1994/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_bauo_1994/paragraf/10
file:///

	§ 11 Oö. BauO 1994 § 11
	Oö. BauO 1994 - Oö. Bauordnung 1994


